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Information über "Sonderprogramm Stadt und Land"  
zur Förderung von Radwegen über Schienen 

Organisationseinheit: 
Bauamt 

Datum 
13.01.2025 
 

 
Beratungsfolge 
Datum Gremium Zuständigkeit 

 Gemeindevertretung  Bobitz Vorberatung 
 
Sachverhalt 
In der Gemeindevertretersitzung am 17.12.2024 wurde der Abriss der Straßenüberführung 
(Brücke) in Quaal unter dem Punkt 7.1. thematisiert. In diesem Zusammenhang bat die 
Gemeindevertretung um Prüfung eventueller Fördermöglichkeiten für die Sanierung des 
Geh- und Radweges. 
 
Die Amtsverwaltung informiert darüber, dass das Land Mecklenburg-Vorpommern 
Zuwendungen für Investitionen in die Radverkehrsinfrastruktur gewährt. Ziel dieses Förder-
programms ist der Aufbau eines sicheren, in lückenlosen Netzen geplanten und mit geringen 
Verlustzeiten nutzbaren Radverkehrssystems.  
 
Zuwendungsempfänger können sein: Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise.  
 
Die Förderung von Projekten mit Bundesfinanzmitteln unterliegt spezifischen Vorgaben, die 
in einer Verwaltungsvereinbarung geregelt sind. Dazu gehören auch Anforderungen für die 
Aufstellung von Hinweisschildern, um auf die finanzielle Unterstützung durch den Bund 
hinzuweisen. 
 
Insbesondere können für folgende Vorhaben Zuwendungen gewährt werden: 

- der Neu, Um- und Ausbau von:  straßenbegleitenden, vom motorisierten Individual-
verkehr (MIV) möglichst getrennten 
Radwegen sowie Radfahr- und Schutzstreifen einschließlich deren baulichen 
Trennung vom Kfz-Verkehr, eigenständigen Radwegen, Fahrradstraßen und Fahrrad-
zonen, Radwegebrücken oder -unterführungen zur höhenfreien Querung, insbe-
sondere von Straßen, Schienen- und Wasserwegen im Zuge von Radverbindungen, 
Knotenpunkten, die die Komplexität reduzieren, die Verkehrsströme trennen, eine 
vollständig gesicherte Führung des Radverkehrs vorsehen und/oder Sichthindernisse 
konsequent beseitigen, ebenso der Bau von Schutzinseln und/oder deutlich vorge-
zogenen Haltelinien, Radvorrangrouten. 

- die Sanierung und Ertüchtigung von Radwegen bzw. Radinfrastrukturen und die 
Beseitigung von Unfallschwerpunkten, 

- den Neu-, Um- und Ausbau der Anlagen des ruhenden Verkehrs für Fahrräder und 
Lastenräder von: Abstellanlagen, die eine diebstahlsichere, standfeste und stabile 
Befestigung von Fahrrädern ermöglichen, wie beispielsweise Anlehnbügel, Doppel-
stockparksysteme oder Fahrradboxen, Fahrradparkhäusern an wichtigen 
Quellen/Zielen des Radverkehrs. 

- die Ermöglichung des Fahrradparkens (und Pendeleparkens mit Lademöglichkeit) an 
den Schnittstellen zum öffentlichen Personenverkehr mit Bus und Bahn, 

- betriebliche Maßnahmen zur Optimierung des Verkehrsflusses für den Radverkehr, 
die Koordinierung aufeinanderfolgender Lichtsignalanlagen, getrennte Ampelphasen 



(Grünphasen) für die unterschiedlichen Verkehrsströme zur Verbesserung der 
Sicherheit des Radverkehrs oder des Verkehrsflusses für den Radverkehr. 

 
Fördervoraussetzungen 

• Die Planung der Fördermaßnahme muss im Rahmen eines integrierten 
Verkehrskonzepts oder mindestens eines Radverkehrskonzepts bzw. Radnetzes 
erfolgen. 

• Die Maßnahme muss eine positive Prognose hinsichtlich des Verlagerungspotenzials 
vom Auto auf das Fahrrad aufweisen. 

 
Die beabsichtigte Baumaßnahme entspricht leider nicht den Fördervoraussetzung, da die 
Maßnahme im Rahmen einer integrierten Verkehrskonzepts oder mindestens eines 
Radverkehrskonzepts bzw. Radnetzes erfolgen muss. Dies ist hier nicht gegeben. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
Die Zuwendung wird als Projektförderung in Form einer zweckgebundenen, nicht rückzahl-
baren Zuweisung als Anteilfinanzierung gewährt. Die Zuwendungen betragen in der Regel 
bis zu 75 % der zuwendungsfähigen Ausgaben des jeweiligen Vorhabens; bei 
finanzschwachen Gemeinden bis zu 90 %. 
 
Zuwendungen für die Sanierung und Ertüchtigung von Radwegen bzw. Radinfrastrukturen 
und die Beseitigung von Unfallschwerpunkten können gewährt werden, wenn die 
zuwendungsfähigen Ausgaben bei finanzschwachen Gemeinden mindestens 10.000 EUR 
und bei nicht finanzschwachen Gemeinden mindestens 30.000 EUR betragen. 
 
Eine Kommune ist finanzschwach, wenn ihre dauernde Leistungsfähigkeit gefährdet oder 
weggefallen ist. Der Bewertung, ob die dauernde Leistungsfähigkeit einer Kommune 
gefährdet oder weggefallen ist, wird das rechnerunterstützte Haushaltsbewertungs- und 
Informationssystem der Kommunen (RUBIKON) mit den Daten der aktuellen Haushalts-
planung zugrunde gelegt. 
Anlage/n 

1 richtlinie-vom-04.04.2024 (öffentlich)  
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Schwerin, den 3. April 2024

Infrastrukturrichtlinie

AmtsBl. M-V 2024 S. 206

- Berichtigung -

Das Datum unter der Überschrift muss wie folgt lauten: 6. März
2024.

AmtsBl.M-V2024S.278

Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen für den Sportstättenbau

(Sportstättenbaurichtlinie - SportstbRL M-V)

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Sport

Vom 4. April 2024-IX-382-20.30-2011/024-019-

W Meckl.-Vorp. Gl.-Nr. 630 - 483

Das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport erlässt im Einvernehmen mit dem Finanzministerium und nach Anhörung des
Landesrechnungshofes folgende Verwaltungsvorschrift:

l Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

1.1 Das Land Mecklenburg-Vorpommern gewährt Zuwen-

(hingen für den Bau von Sportstätten im Rahmen des
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung
des ländlichen Raums (nachfolgend ELER genannt) mit
EU- und Landesmitteln (Zuwendungsbereich I) und den
Bau von Sportstätten mit Landes- und Bundesmitteln
(Zuwendungsbereich II).

l .2 Die Zuwendungen werden nach Maßgabe dieser Verwal-

tungsvorschrift, des § 44 der Landeshaushaltsordnung
Mecklenburg-Vorpommern (LHO), der dazugehörigen
Verwaltungsvorschrift (VV zu § 44 LHO) und unter Be-
rücksichtigung folgender Vorschriften gewährt:

a) Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013
mit gemeinsamen Bestimmungen über den Euro-

päischen Fonds für regionale Entwicklung, den
Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwick-
lung des ländlichen Raums und den Europäischen
Meeres- und Fischereifonds sowie mit allgemeinen

Bestimmungen über den Europäischen Fonds für re-
gionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds,
den Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres-
und Fischereifonds und zur Aufhebung der Verord-
nung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates (ABI. L 347 vom

20.12.2013, S. 320),

b) Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013

über die Förderung der ländlichen Entwicklung
durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für
die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)und

zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005

(ABI. L 347 vom 20.12.2013, S. 487), die durch die
Verordnung (EU) Nr. 1310/2013 (ABI. L 347 vom

20.12.2013, S. 865) geändert worden ist,

c) Delegierte Verordnung (EU) Nr. 807/2014 vom
11. März 2014 zur Ergänzung der Verordnung (EU)
Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des
Rates über die Förderung der ländlichen Entwick-
lung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds
für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)

und zur Einführung von Übergangsvorschriften

(ABI. L 227 vom 31.7.2014, S. l),

d) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 808/2014 der

Kommission vom 17. Juli 2014 mit Durehführungs-

Vorschriften zur Verordnung (EU) Nr. 1305/2013
des Europäischen Parlaments und des Rates über die
Förderung der ländlichen Entwicklung durch den
Europäischen Landwirtschaftsfond für die Entwick-
hing des ländlichen Raums (ELER) (ABI. L 227 vom

31.7.2014, S. 18),

e) Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über
die Finanzierung, die Verwaltung und das Kontroll-
System der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Auf-
hebung der Verordnungen (EWG) Nr. 352/78, (EG)
Nr. 165/94, (EG) Nr. 2799/98, (EG) Nr. 814/2000,

(EG) Nr. 1290/2005 und (EG) Nr. 485/2008 (ABI.
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1.3

1.4

L 347 vom 20.12.2013, S. 549), die durch die Ver-
Ordnung (EU) Nr. 1310/2013 des Rates (ABI. L 347
vom 20.12.2013, S. 865) geändert worden ist,

f) Delegierte Verordnung (EU) Nr. 640/2014 der Kom-
mission vom 11. März 2014 zur Ergänzung der Ver-

Ordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Par-
laments und des Rates in Bezug auf das integrierte
Verwaltungs- und Kontrollsystem und die Bedingun-
gen für die Ablehnung oder Rücknahme von Zahlun-
gen sowie für Verwaltungssanktionen im Rahmen
von Direktzahlungen, Entwicklungsmaßnahmen für
den ländlichen Raum und der Cross-Compliance
(ABI. L 181 vom 20.6.2014, S. 48),

g) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 809/2014 der
Kommission vom 17. Juli 2014 mit Durchführungs-
bestimmungen zur Verordnung (EU) Nr. 1306/2013
des Europäischen Parlaments und des Rates hinsicht-
lich des integrierten Verwaltungs- und Kontrollsys-
tems, der Maßnahmen zur Entwicklung des ländli-
ches Raums und der Cross-Compliance (ABI. L 227
vom 31.7.2014, S. 69),

h) durch die Europäische Kommission genehmigtes
Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum
Mecklenburg- Vorpommern 2014 bis 2020 in derje-
weils geltenden Fassung,

i) Sportfördergesetz vom 9. September 2002 (GVOB1.
M-V S. 574), das zuletzt durch Artikel 5 Haushalts-
begleitgesetz 2024/2025 vom 18. Dezember 2023
(GVOB1. M-V S. 920) geändert worden ist.

Diese Verwaltungsvorschrift gilt auch fiir Zuwendungen,
bei denen Mittel des Bundes weiterbewilligt werden,
soweit seitens des Bundes keine anderen Regelungen

getroffen worden sind. Für die Förderung von Bau-

maßnahmen für den Spitzensport bildet das Programm
des Bundesministeriums des Innern zur Förderung des
Leistungssports sowie sonstiger zentraler Einrichtungen,
Projekte und Maßnahmen des Sports auf nationaler und
internationaler Ebene mit Rahmenrichtlinien (Leistungs-
sportprogramm - LP) vom 28. September 2005 in Ver-
bindung mit den Richtlinien des Bundesministeriums des
Innern über die Gewährung von Zuwendungen zur För-

derung von Baumaßnahmen für den Spitzensport (För-
derrichtlinien Sportstättenbau - FR Bau vom 10. Okto-

ber 2005) die Grundlage.

Ein Rechtsanspruch des Antragstellers auf Gewährung
der Zuwendung besteht nicht. Die Bewilligungsbehörde
entscheidet aufgrund pflichtgemäßen Ermessens im Rah-
men verfügbarer Haushaltsmittel.

Gegenstand der Zuvvendung

Zuwendungen werden gewährt für Modernisierung, Sa-
nierung, einschließlich energetische Sanierung, und In-
standsetzung sowie für Neubau, Erweiterung und Umbau
von kommunalen und vereinseigenen Sportstätten als
auch deren Ausstattung mit Sportgeräten. Sportstätten im
Sinne dieser Verwaltungsvorschrift sind:

Kernsportanlagen (Sporthallen, Sportplatzanlagen,

Schwimmsportanlagen),

Spezialsportanlagen (für Sportarten wie zum Bei-
spiel Tennis, Kegeln, Wassersport, Schießsport, Mo-

torsport und Reitsport),

Funktionsgebäude und Räumlichkeiten, die sozialen,
gesundheitlichen sowie Verwaltungs-, Bewirtschaf-
tungs- und Bildungszwecken im Sport dienen, Be-

standteil der Sportanlage sind und mit dem Sportbe-
trieb unmittelbar zusammenhängen,

Anlagen für Spiel, Sport und Bewegung, insbesondere
für Gesundheitssport und Trendsportarten,

Sportschulen des Landessportbundes Mecklenburg-
Vorpommern e. V. (nachfolgend Landessportbund ge-

nannt),

Einrichtungen des Spitzensports.

3 Zuwendungsempfänger

3.1 Zuwendungsempfänger für den Zuwendungsbereich I
können sein:

Landkreise. Städte und Gemeinden mit Ausnahme
der Städte über 50.000 Einwohner,

gemeinnützige Sportorganisationen, die Mitglied des
Landessportbundes sind.

3.2 Zuwendungsempfänger für den Zuwendungsbereich II

können sein:

Landkreise, Städte und Gemeinden

gemeinnützige Sportorganisationen, die Mitglied des
Landessportbundes sind,

der Landessportbund,

sonstige gemeinnützige Träger, deren Sitz und Wir-
kungskreis sich in Mecklenburg-Vorpommern befin-

det.

4 Zuwendungsvoraussetzungen

4. l Zuwendungen können gewährt werden, wenn ein zuwen-

dungsfähiger sportfachlicher Bedarf vorliegt. Kriterien
fiir die Ermittlung des Bedarfs sind insbesondere:

Entwicklung des Sportverhaltens, Bevölkerungsent-
wicklung und Auswirkungen des demografischen
Wandels, Mitgliederzuwachs in der Sportorganisa-

tion,

vorhandener Sportstättenbestand, Grad der Sportak-
tivitäten, nachhaltige Entwicklung des Sportstätten-

netzes,

örtliche Traditionen im Sport sowie die landschaft-

lichen Voraussetzungen,

unzureichende Anzahl und unbefriedigender Zustand
vorhandener Sportstätten.

4.2 Bauvorhaben des Zuwendungsbereiches I setzen voraus,

dass das Vorhaben einen Beitrag zur Erreichung der Ziele
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gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 und der Um-
setzung der Sportstättenförderung im Rahmen des Ent-
wicklungsprogramms für den ländlichen Raum Meck-
lenburg-Vorpommern 2014 bis 2020 leistet.

4.3 Bei Investitionen, die öffentlich zugängliche bauliche
Anlagen betreffen, sind die einschlägigen Rechtsvor-
Schriften im Hinblick auf barrierefreies Bauen, insbe-

sondere § 50 der Landesbauordnung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015 (GVOB1. M-V

S. 344), die zuletzt durch Artikel l des Gesetzes vom
26. Juni 2021 (GVOB1. M-V S. 1033) geändert worden

ist, sowie § 8 des Landesbehindertengleichstellungsge-
setzes vom 10. Juli 2006 (GVOB1. M-V S. 539), das zu-
letzt durch das Gesetz vom 29. Mai 2021 (GVOB1. M-V

S. 838) geändert worden ist, zu beachten. Sportstätten
haben darüber hinaus den Planungsgrundsätzen gemäß
§ 7 des Sportfördergesetzes zu entsprechen.

4.4 Sportstätten sollen in der Regel in Abmessungen, Gliede-
rung und Ausstattung den DIN- und Europanormen und

sonstigen Richtlinien für den Sportstättenbau sowie den
Wettkampfbestimmungen der Sportfachverbände ent-

sprechen. Das für Sport zuständige Ministerium kann in
begründeten Einzelfallen Abweichungen zulassen.

4.5 Zuwendungen können, wenn sich das Grundstück nicht

im Eigentum des Zuwendungsempfängers befindet,
auch bewilligt werden, wenn dem Eigentum gleichste-
hende Rechte (zum Beispiel Erbbaurecht, Nießbrauch)
mit einer Laufzeit von mindestens 25 Jahren, von dem

auf das Jahr der Bewilligung folgenden Jahr an gerech-
net, an dem Grundstück bestehen. Bei Zuwendungen

unter 10 000 Büro gilt ein Zeitraum von 10 Jahren.

4.6 Sportvereinen und -verbänden dürfen, abweichend von

Nummer 4.5, Zuwendungen auch bewilligt werden,

wenn lediglich Rechte aus Pachtverträgen oder sonsti-
ge Nutzungsrechte mit Körperschaften des öffentlichen
Rechts vorliegen. Die Dauer dieser Rechte entspricht den
unter Nummer 4.5 genannten Laufzeiten.

5 Zuwendungsart, Finanzierungsart, Höhe der Zuwen-

düng

5.1 Art der Zuwendung

Die Zuwendung wird im Rahmen einer Projektforderung
als Anteilfinanzierung in Form eines nicht rückzahl-

baren Zuschusses gewährt und auf einen Höchstbetrag
begrenzt. Die Zuwendungen für Baumaßnahmen an den

Sportschulen des Landessportbundes werden im Wege
der Vollfinanzierung als nicht rückzahlbarer Zuschuss

gewährt.

5.2 Umfang der Zuwendung

Bei der Bemessung der Zuwendung werden die Finanz-

kraft, die Eigenleistung des Trägers sowie das Landes-
Interesse an dem Vorhaben berücksichtigt.

5.2.1 Für Bauvorhaben werden grundsätzlich nur Zuwendun-

gen gewährt, wenn die zuwendungsfähigen Ausgaben

bei Landkreisen und Gemeinden 25 000 Euro

bei gemeinnützigen Sportorganisationen
und sonstigen gemeinnützigen Trägem 5 000 Euro

übersteigen.

Das für Sport zuständige Ministerium kann in begründe-
ten Einzelfällen Ausnahmen zulassen.

5.2.2 Zuwendungsfähige Ausgaben sind nicht:

Aufwendungen für Maßnahmen, mit denen über-
wiegend wirtschaftliche Interessen verfolgt werden
(zum Beispiel Gaststätten, Hausmeisterwohnungen),

Aufwendungen für Kommunikationsräume, die nach
Art, Größe, Lage und Funktion über den Bedarf der
Benutzer der Sportanlage hinausgehen,

Ausgaben für Instandhaltungsmaßnahmen (Pflege,

Wartung),

Ausgaben nach DFN 276, Kosten im Bauwesen, in
der jeweils neusten Fassung für die Kostengruppen
Grundstück, Vorbereitende Maßnahmen, Stellplätze,
Künstlerische Ausstattung, Bauherrenaufgaben, Vor-

bereitung der Objektplanung, Künstlerische Leistun-
gen, Finanzierung und Finanzierungsnebenkosten

Honorare, die der Leistungsphase 9 der Honorarord-

nung für Architekten und Ingenieure - HOAI (Ob-

jektbetreuung) zuzurechnen sind,

Eigenleistungen, die von Sportvereinen erbracht
werden, im Zuwendungsbereich I,

Umsatzsteuer bei sonstigen gemeinnützigen Trägern,

Umsatzsteuer bei Bauinaßnahmen der Sportvereine

oder-verbände,

Umsatzsteuer bei Baumaßnahmen des Landessport-

bundes, soweit diese als Vorsteuer absetzbar ist,

Umsatzsteuer bei Baumaßnahmen der Kommunen,

soweit diese als Vorsteuer absetzbar ist,

Umsatzsteuer bei Baumaßnahmen des Spitzensports,

soweit diese für den Träger der Sportanlage als Vor-
Steuer absetzbar ist,

Ausgaben nach DIN 276, Kosten im Bauwesen, in
der Kostengruppe Baunebenkosten, die über die
Mindestsätze nach der Honorarordnung für Archi-
tekten und Ingenieure hinausgehen.

5.2.3 Eigenleistungen

Eigenleistungen, die von Sportvereinen erbracht werden,

können bis zu 50 Prozent einer vergleichbaren Untemeh-

mertätigkeit (Arbeitsleistung und Materialeinsatz) im Zu-
wendungsbereich II als zuwendungsfähig anerkannt wer-

den, soweit sie nach Art und Umfang vertretbar sind und
vor Maßnahmebeginn beantragt und genehmigt wurden.
Diese sollen in der Summe 20 Prozent der Gesamtausgaben
nicht übersteigen. Der Wert der unentgeltlichen Arbeitsleis-
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tung istfiktiv durch die Ermittlung der ersparten Untemeh-
merieistung nachzuweisen und durch das bauleitende Pla-
nungsbüro bei Planung und Abrechnung einschließlich der
fach- und sachgerechten Ausführung zu bestätigen.

5.3 Höhe der Zuwendung im Zuwendungsbereich I

5.3.1 Bei kommunalen Sportstätten werden Zuwendungen in
Höhe von 40 Prozent, maximal 300 000 Euro, der zu-
wendungsfähigen Ausgaben gewährt.

5.3.2 Bei Baumaßnahmen von gemeinnützigen Sportorganisa-

tionen werden, sofern die erforderliche nationale Kofinan-

zierung aus Landesmitteln erfolgt, Zuwendungen in Höhe
von 60 Prozent, maximal 100 000 Euro, gewährt. Sofern
die erforderliche nationale Kofinanzierung aus kommu-
nalen Mitteln erfolgt, werden Zuwendungen in Höhe von
80 Prozent, maximal 100 000 Euro, gewährt.

5.3.3 Für Sportanlagen von besonderem Landesinteresse kann

die Ministerin/der Minister des für Sport zuständigen Mi-
nisteriums im Einzelfall abweichend von Nummer 5.3.1
und 5.3.2 hinsichtlich der Zuwendungsquote und derZu-
wendungshöhe eine Ausnahme zulassen.

5.3.4 Nach Maßgabe der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 setzt
sich die Zuwendung wie folgt zusammen:

75 Prozent ELER-Mittel und

25 Prozent Koßnanzierungsmittel aus öffentlichen
Mitteln (Kommune oder Land).

5.4 Höhe der Zuwendung im Zuwendungsbereich II

5.4.1 Für Baumaßnahmen der gemeinnützigen Sportvereine

und der sonstigen gemeinnützigen Träger können Zuwen-
düngen bis zu 60 Prozent der zuwendungsfähigen Ausga-
ben gewährt werden. Bei zuwendungsfähigen Ausgaben
bis 33 000 Euro können Zuwendungen bis zu 90 Prozent
gewährt werden. Für Baumaßnahmen des Landessport-

bundes kömien Zuwendungen bis zu 100 Prozent gewährt

werden.

5.4.2 Für Baumaßnahmen an Einrichtungen des Spitzensports
werden in Ergänzung der Zuwendungen des Bundes für
die jeweilige Baumaßnahme Landesmittel in Höhe von
bis zu 70 Prozent gewährt. Die Zuwendungen an sonstige
gemeinnützige Träger können im Regelfall bis zu 40 Pro-
zent betragen.

5.5 Der Höchstzuschuss für Bauvorhaben der Sportver-

eine des Landessportbundes beträgt 100 000 Euro. Für
Sportanlagen von besonderem Landesinteresse kann die

Ministerin/der Minister des für Sport zuständigen Minis-
teriums im Einzelfall hinsichtlich der Zuwendungsquo-
te und der Zuwendungshöhe Ausnahmen zulassen. Des

Weiteren kann es auf Antrag des Landessportbundes eine
Zuwendungshöhe bis zu 500 000 Büro zulassen. Der An-
trag bedarf der Zustimmung des Landessporttages.

6 Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1 Die mit einer Zuwendung bedachten Sportstätten sind in
der Regel 25 Jahre dem Zuwendungszweck entsprechend
zu verwenden. Kunststoffrasenplätze sind 15 Jahre dem

6.2

6.3

6.4

6.5

7

7.1

7.1.1

Zuwendungszweck entsprechend zu verwenden. Im Ein-

zelfall kann das für Sport zuständige Ministerium Ausnah-
men zulassen. Die Bindungsfrist beginnt am l. Januar, der

auf das Kalenderjahr folgt, in welchem die Abschlusszah-
hing der Verwaltung getätigt worden ist.

Für Investitionsmaßnahmen, für die Zuwendungen bis
zu 10 000 Büro gewährt werden, gilt eine verkürzte Bin-
dungsfrist von in der Regel 10 Jahren.

Die für eine Evaluierung notwendigen Daten hat der Zu-
wendungsempfänger auf Anforderung des für Sport zu-

ständigen Ministeriums oder der Bewilligungsbehörde
bereitzustellen.

Bauliche Anlagen, die öffentlich zugänglich sind, müs-
sen in den dem allgemeinen Besucher- und Benutzer-

verkehr dienenden Teilen barrierefrei sein. Für die der
zweckentsprechenden Nutzung dienenden Räume und

Anlagen genügt es, wenn sie in dem erforderlichen Um-

fang barrierefrei sind. Toilettenräume und notwendige
Stellplätze für Besucher und Benutzer müssen in der er-
förderlichen Anzahl barriereftei sein.

Die geförderte Sportstätte muss den Planungsgrundsätzen
gemäß § 7 des Sportfordergesetzes M-V entsprechen.

Verfahren

Antragsverfahren

Kommunale Träger, der Landessportbund und sonstige
gemeinnützige Träger

a) Der Vorhabenträger legt dem für Sport zuständigen
Ministerium zunächst einen formlosen Informations-

antrag mit folgenden Anlagen vor:

Beschreibung der geplanten Baumaßnahmen,

Lageplan mit farblicher Kennzeichnung des Vor-

habens,

gegliederte Kostenschätzung nach DIN 276,
3. Ebene oder drei vergleichbare Angebote

vorgesehenes Finanzierungsmodell,

Darstellung des Nutzerkreises der Sportanlage,

geplanter Realisierungszeitraum,

Nachweis der Eigentumsverhältnisse,

bei Zuwendungen für den Schulbetrieb not-
wendiger Sportstätten eine Bestätigung der Be-
standsfähigkeit des Schulstandortes des jeweils
örtlich zuständigen Trägers der Schulentwick-
lungsplanung sowie des für Schulen zuständigen
Ministeriums,

bei Zuwendungen mit ELER-Mitteln das Indika-
torenblatt und der Stammdatenbogen.

Der Informationsantrag ist bis zum 30. November für das

jeweilige Folgejahr bei dem für Sport zuständigen Minis-

terium einzureichen.
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b) Das für Sport zuständige Ministerium prüft die Zu-

wendungswürdigkeit und Finanzierbarkeit der ge-
planten Baumaßnahme und fuhrt gegebenenfalls mit
dem Antragsteller Planungsabsprachen durch. Dabei
werden auch Festlegungen zur Mitwirkung der bau-
fachlichen Stellen getroffen. Nach Entscheidung des
für Sport zuständigen Ministeriums über die Aus-
wähl der zuwendungsfähigen Vorhaben werden das
Landesforderinstitut Mecklenburg-Vorpommern und
der Vorhabenträger schriftlich über das Ergebnis der
Projektauswahl unterrichtet. Der Vorhabenträger
stellt sodann einen vollständigen Antrag aufGewäh-
rung einer Zuwendung beim

Landesforderinstitut Mecklenburg-Vorpommern
Sport- und Kommunalforderung

Werkstraße 213
19061 Schwerin.

c) Die Antragsformulare können beim Landesförderins-
titut Mecklenburg-Vorpommern angefordert oder von

der Homepage des Landesforderinstituts Mecklen-
burg-Vorpommern (www.lfi-mv.de) „Förderfinder"

unter der Rubrik „Sportstättenforderung" herunter-

geladen werden. Dem Antrag sind alle baurelevan-

ten Unterlagen gemäß einer Checkliste, die eben-
falls unter www.lfi-mv.de erhältlich ist, beizufügen.

Die dem für Sport zuständigen Ministerium vom
Vorhabenträger zugesandten Antragsunterlagen (Ori-
ginale) werden dem Landesforderinstitut Mecklen-
burg-Vorpommern zur Verfügung gestellt.

7. l .2 Sportvereine und Sportverbände

a) Vereine und Verbände richten ihren formlosen Infor-

mationsantrag mit folgenden Angaben:

Beschreibung der geplanten Baumaßnahmen,

Lageplan mit farblicher Kennzeichnung des Vor-

Habens,

gegliederte Kostenschätzung nach DW 276,
3. Ebene oder drei vergleichbare Angebote

vorgesehenes Finanzierungsmodell,

Darstellung des Nutzerkreises der Sportanlage,

geplanter Realisierungszeitraum, 7. i .3

Nachweis der Eigentumsverhältnisse,

Darstellung der wirtschaftlichen Leistungsfähig-

keit,

bei Zuwendungen mit ELER-Mitteln das Indika-

torenblatt und der Stammdatenbogen

über die zuständigen Stadt- und Kreissportbünde an den

Landessportbund Mecklenburg- Vorpommem e. V.

Wittenburger Straße 116
19059 Schwerin.

b) Der Landessportbund prüft die Zuwendungswürdig-
keit und Finanzierbarkeit der geplanten Baumaßnah-

me und führt gegebenenfalls mit dem Antragsteller
Planungsabsprachen durch. Dabei werden auch Fra-

gen der Mitwirkung der baufachlichen Stellen er-
örtert.

c) Der Landessportbund erstellt für den Zuwendungs-
bereich I bis zum 15. Dezember für das jeweilige
Folgejahr eine Vorschlagsliste aller vorliegenden
Projektanträge auf der Basis der festgelegten Pro-
jektauswahlkriterien für Maßnahmen des Entwick-
lungsprogramms für den ländlichen Raum Mecklen-
burg-Vorponunern 2014 bis 2020 und leitet diese
nach Diskussion und nach entsprechender Beschluss-

Fassung durch das Präsidium und den Landessporttag
dem für Sport zuständigen Ministerium zu. Die Vor-

schlagsliste dient als Grundlage für die erforderliche
Priorisierung und Auswahl der zuwendungsfähigen
Vorhaben durch das für Sport zuständige Ministe-

d) Für den Zuwendungsbereich II trifft der Landessport-
bund die Projektauswahl für die Einzelmaßnahmen
und leitet die Maßnahmeliste in zusammengefasster
Form mit den Antragsunterlagen dem für Sport zu-
ständigen Ministerium zu.

e) Nach Entscheidung des für Sport zuständigen Minis-
teriums über die Auswahl der zuwendungsfähigen
Vorhaben werden das Landesforderinstitut Mecklen-
burg-Vorpommern und der Vorhabenträger schrift-

lich durch das für Sport zuständige Ministerium über
das Ergebnis der Projektauswahl unterrichtet. Der
Vorhabenträger stellt sodann einen vollständigen An-
trag auf Gewährung einer Zuwendung beim

Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern
Sport- und KommunaHorderung

Werkstraße 213
19061 Schwerin.

f) Die Antragsformulare können beim Landesforder-
institut Mecklenburg-Vorpommern angefordert
oder von der Homepage des Landesforderinstitutes
Mecklenburg-Vorpommerns (www.lfi-mv.de) „För-

derfinder" unter der Rubrik „Sportstättenforderung"
heruntergeladen werden. Dem Antrag sind alle bau-

relevanten Unterlagen gemäß Checkliste, die eben-
falls unter www.lfi-mv.de erhältlich ist, beizufügen.

Träger von Einrichtungen des Spitzensports

a) Der Vorhabenträger stellt einen Antrag auf Gewäh-
rung einer Landes- und Bundeszuwendung beim für

Sport zuständigen Ministerium.

b) Dem Antrag sind alle baurelevanten Unterlagen ge-
maß Checkliste, die unter www.lfi-mv.de unter der

Rubrik „Sportstättenforderung" erhältlich ist, beizu-

fügen.

c) Das für Sport zuständige Ministerium prüft den
sportfachlichen Bedarf, die Finanzierbarkeit der
Baumaßnahme und führt erforderliche Planungsab-

sprachen sowie das Beteiligungsverfahren mit dem
für Sport zuständigen Bundesministerium durch.
Das für Sport zuständige Ministerium stellt sodann
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7.1.4

einen Antrag auf Gewährung von Bundesmitteln ge-

maß Förderrichtlinien Sportstättenbau - FR Bau vom
10. Oktober 2005.

d) Der Antrag auf Gewährung von Landesmitteln wird
bei gegebener Zuwendungswürdigkeit an das Lan-
desförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern zur Be-

willigung weitergeleitet.

Eine Beteiligung der fachlich zuständigen technischen
staatlichen Verwaltung richtet sich nach Nr. 6.1 W zu
§ 44 LHO M-V.

7.2 Bewilligungsverfahren

Bewilligungsbehörde ist das Landesforderinstitut Meck-
lenburg-Vorpommern.

7.3 Anforderungs- und Auszahlungsverfahren

7.3.1 Der Zuwendungsempfänger fordert die Mittel mit Form-
blatt für den Zuwendungsbereich I auf dem Wege der
Erstattung und für den Zuwendungsbereich II nach dem
Vorschussprinzip ab. Die Auszahlungsformulare können
beim Landesforderinstitut Mecklenburg-Vorpommern
angefordert oder von der Homepage des Landesforder-
Institutes Mecklenburg-Vorpommerns (www.lfi-mv.de)

unter der Rubrik „Sportstättenforderung" heruntergela-

den werden.

7.3.2 Mit dem Zahlungsantrag im Zuwendungsbereich I sind
abweichend von Nr. 7.2.1 W zu § 44 LHO M-V eine
Aufstellung der bezahlten Rechnungen sowie die Origi-
nalrechnungen und die Original-Bezahltnachweise dem
Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern vor-

zulegen. Die Auszahlung erfolgt nur auf der Grundlage
bereits bezahlter Rechnungen.

7.4 Verwendungsnachweisverfahren

7.4. l Der Zuwendungsempfänger hat bis zum Ablauf der von
der Bewilligungsbehörde gesetzten Frist einen Verwen-
dungsnachweis vorzulegen, der unter www.lfi-mv.de un-

ter der Rubrik „Sportstättenförderung" heruntergeladen
werden kann.

7.4.2 Für den Zuwendungsbereich I ist abweichend von
Nummer 5.3.6.1 W zu § 44 LHO MV mit der letzten
Zahlungsanforderung der Verwendungsnachweis einzu-

reichen. Zusätzlich ist abweichend von der Nr. 5.3.6.2

W zu § 44 LHO M-V dem Verwendungsnachweis das
Datenblatt „Indikatoren" beizufügen. Auf die Beleglis-
te kann gemäß der Nummer 5.3.6.5 W zu § 44 LHO
M-V verzichtet werden, sofern diese im Rahmen voran-

gegangener Auszahlungsanträge bereits erbracht wurde.

Ein gesonderter Zwischennachweis ist nicht erforderlich.
Auf Anforderung der Bewilligungsstelle sind zusätzliche

Unterlagen vorzulegen.

7.4.3 Spätestens mit der letzten Mittelanforderung ist, soweit
eine Webseite mit BezugWerweis zum geforderten Vor-
haben vorhanden ist, ein Screenshot dieser Webseite als
Nachweis über die Einhaltung der Anforderungen an die
Information der Öffentlichkeit über die Kofinanzierung
des Vorhabens aus dem ELER einzureichen.

7.5 Weitere zu beachtende Vorschriften

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung
der Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche
Aufhebung des Zuwendungsbescheids und die Rück-
forderung der gewährten Zuwendung gelten die Verwal-
tungsvorschriften zu § 44 der Landeshaushaltsordnung
Mecklenburg-Vorpommern, soweit nicht in dieser Ver-

waltungsvorschrift Abweichungen zugelassen sind, und
das Landesverwaltungsverfahrensgesetz.

Die Vorschriften der Europäischen Union über den Ein-

satz von Mitteln aus dem ELER, die daraus abgeleiteten
nationalen Vorschriften und die Landesvorschriften in
ihrer jeweils aktuellen Fassung sind einzuhalten.

7.6 Prüfungsrecht

7.6.1 Für die mit Landes- und Bundesmitteln finanzierten
Vorhaben behalten sich das für Sport zuständige Minis-
terium, das Landesfärderinstihit Mecklenburg-Vorpom-

mern, das für Sport zuständige Bundesministerium, das
Bundesverwaltungsamt sowie der Landes- oder der Bun-

desrechnungshofein Prüfungsrecht vor.

7.6.2 Die Europäische Kommission, der Europäische sowie
der Bundes- und der Landesrechnungshof, das Ministe-

rium für Klimaschutz. Landwirtschaft, ländliche Räume
und Umwelt, die Bescheinigende Stelle und die Bewilli-

gungsbehörde haben das Recht, die Einhaltung der Be-
Stimmungen durch Besichtigung an Ort und Stelle und
durch Einsichtnahme in die Bücher, Belege und sonsti-

gen Unterlagen zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen
zu lassen und Auskünfte einzuholen.

8 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verwaltungsvorschrift tritt rückwirkend zum l. Ja-
nuar 2024 in Kraft und am 31. Dezember 2025 außer

Kraft.
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